
Erlaubnispflichtige Waffen im Nachlass

Nach  den  waffenrechtlichen  Vorschriften  müssen  Erben,  die  Waffen  im
Nachlass  finden  oder  diese  erben,  diese  innerhalb  einer  Frist  von  einem
Monat an die zuständige Waffenbehörde melden.
Die  Erben  dürfen  die  Waffen  keinesfalls  selber  zur  Polizei  oder
Waffenbehörde bringen, sondern müssen diese abholen lassen.

Nur  dann,  wenn  die  Erben  selber  waffenrechtlich  die  Erlaubnis  haben,
Waffen zu besitzen, können diese geerbten Waffen behalten werden.


